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§ 7 EisbKrV Unterschiedliche Arten
der Sicherung für die beiden

Verkehrsrichtungen der Straße und
gegen beide Richtungen der Bahn

 EisbKrV - Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2023

1. (1)Für die beiden Verkehrsrichtungen einer Straße und gegen beide Richtungen der Bahn kann jeweils eine

unterschiedliche Sicherung gemäß § 4 Abs. 1 Z. 1 und 2 angeordnet werden, wenn dagegen aus Gründen der

Sicherheit des sich kreuzenden Verkehrs keine Bedenken bestehen.

2. (2)Für die Anbringung von Vorschriftszeichen und Zusatztafeln für die jeweilige Verkehrsrichtung der Straße sind

die auf der jeweiligen Verkehrsrichtung der Straße gegen beide Richtungen der Bahn ungünstigsten

Sichtverhältnisse maßgebend.
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